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Deutscher Bundestag

Herr/Frau Abgeordnete/r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Keine nachteilige Änderung des  § 29 b  LuftVG

Sehr geehrte/r Bundestagsabgeordnete/r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich rufe Sie dringend dazu auf zu verhindern, dass der § 29 b LuftVG zum Nachteil der hier lebenden Menschen geändert wird.

· Unser demokratisches System darf wegen eines nicht zu rechtfertigenden Bruches mit den Grundsätzen des Nachtlärmschutzes keinen Vertrauensverlust erleiden


· Gesunder Nachtschlaf ist in großen Teilen der Rhein-Main-Region heute schon erheblich gestört. Uneingeschränkte Nachtflüge hätten gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der hier lebenden Menschen


· Die Behauptung, das Problem des nächtlichen Fluglärms ließe sich durch dickere Fensterscheiben und mechanische Lüfter in Schlafzimmern lösen, ist menschenverachtend


· Auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof hält ein konsequentes Nachtflugverbot als sachgerechte Reaktion auf die erhebliche Zunahme der Fluglärmbelastung am Tag für erforderlich


· Die bisher bekannt gewordenen Überlegungen zur Veränderung von § 29 b LuftVG stellen weit mehr als nur eine angebliche Klarstellung und Präzisierung des geltenden Rechts dar. Vielmehr sollen hier der Luftverkehrswirtschaft einseitig Vorteile auf Kosten der Gesundheit der Menschen im Flughafenumland verschafft werden.

Mit freundlichen Grüßen, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

